
Waldläuferbande Hütteldorf  

B e t re u u n g s v e re i n b a r u n g S o m m e r-
Semester 2026 

Vertragsparteien 

Diese Betreuungsvereinbarung („Vereinbarung“) inklusive all ihrer Anhänge kommt zwischen den 
folgenden Parteien zustande:


1. Wurzelschrat – Verein für Wildnispädagogik und Naturhandwerk


Vereinssitz: Hauptstraße 134, 1140 Wien 


Obmann: Benedict Mirbach-Steirer ( 0676 584 2272 )


– und –


2. Der/dem/den Obsorgeberechtigte/n, siehe Online Formular


1. Beginn & Umfang der Betreuung 

1.1. Der Betreuer übernimmt die Betreuung des Kindes von 19.2.2026 bis 21.6.2026


1.2. Die Betreuung findet zu den angeführten Terminen, jeweils von 13:30 bis 16:30 Uhr oder 
zu anderen vereinbarten Zeiten statt. 


1.3. Die Übergabe erfolgt beim Montessori-Campus (Hüttelberggasse 8, 1140 Wien). Die 
Abholung findet beim Eingang zu den Paradiesgründen an der Hüttelberggasse statt. 
Abweichungen werden per Signal-Gruppe bekanntgegeben.
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2. Teilnahmegebühr  
2.1. Die Gebühr für die Betreuungsleistung durch den Betreuer ist von der/dem/den 

Obsorgeberechtigten zu entrichten und beträgt für das Sommer-Semester im Schuljahr 
2026  EUR 445,- (14 Termine zu je 28€, 1Termin (Doppeleinheit beim Tipi) zu 53€).


2.2. Die Gebühr ist binnen 14 Tagen ab Vertragsbeginn auf das nachstehende Konto zu 
überweisen:	  

Kontoinhaber: Wurzelschrat – Verein für Wildnispädagogik und Naturhandwerk 

IBAN: AT90 2011 1847 1486 5900 Bank: Erste Bank   

Verwendungszweck: Teilnahmegebühr Waldläuferbande Hütteldorf + Name des 
Kindes 

2.3. Bei Eintritt in das Programm zu einem späteren Zeitpunkt ist der Betrag aliquot zu den 
nicht teilgenommenen Terminen zu berechnen.  


3. Vertragsdauer und Kündigung 
3.1. Diese befristete Vereinbarung gilt ab der Bestätigung der Online Anmeldung per e-Mail 

durch einen Vereinsmitarbeiter und endet automatisch mit 21.06.2025, ohne dass es 
weiteren Erklärungen bedarf. 


3.2. Die Parteien vereinbaren eine Probezeit im Ausmaß von vier Wochen ab Vertragsbeginn. 


3.2.1.Während dieser Probezeit kann die Vereinbarung von beiden Parteien – ohne Angabe 
von Gründen – schriftlich aufgelöst werden. In diesem Fall hat/haben die/der 
Obsorgeberechtigte/r/n jedenfalls das Betreuungsentgelt für den ersten Monat zu 
entrichten. 


3.2.2.Im Falle einer erfolgten Vorauszahlung verpflichtet sich der Betreuer das Entgelt 
(abzüglich EUR 90,- für das erste Monat) binnen 14 Tagen ab schriftlicher 
Bekanntgabe über die Auflösung der Probezeit an die/den Obsorgeberechtigte/n 
zurückzuüberweisen. 


3.3. Nach Ablauf der Probezeit können beide Parteien diese Vereinbarung unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten ordentlich kündigen. 


3.4. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Betreuer diese Vereinbarung mit 
sofortiger Wirkung außerordentlich kündigen. Jedenfalls als wichtiger Grund wird die nicht 
fristgerechte Bezahlung des Betreuungsentgeltes gemäß den Bedingungen in Absatz 2 
angesehen. 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Anhang 1: Teilnahmebedingungen und Betreuungsregeln  

Fernbleiben  

• Kann ein Kind wegen einer Erkrankung nicht eilnehmen, ist dies bitte ehestmöglich dem 
Betreuer via Anruf oder Text-Nachricht mitzuteilen. 


• Bei ernsten Krankheitsanzeichen wie Fieber, Erbrechen, starker Husten, Asthma usw. 
dürfen die Kinder aus nachvollziehbaren Gründen nicht teilnehmen.


• Der Betreuer darf den Kindern keine Medizin verabreichen!


Kleidung 

• Das Kind soll der Jahreszeit entsprechend angezogen sein. 


• Ein kleiner Rucksack mit Trinkflasche ist mitzubringen. 


• Es kann sein, dass Kleidung beschmutzt oder beschädigt wird. Deshalb bitte nicht 
„wertvolles“ Gewand mitgeben.


Essen 

• Es gibt eine kleine Nachmittagsjause, welche gemeinsam zubereitet wird.


• Süßigkeiten sollen nicht mitgebracht werden.


• Auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien kann der Betreuer nur eingehen, wenn 
diese vorab schriftlich mitgeteilt werden.


Aktivitäten 

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Tätigkeiten wie Feuer machen, Kochen, 
Schnitzen, Bogenschießen, Hantieren mit Werkzeug etc. mit dem Kind während der 
Betreuung vorgenommen werden. 


• Es werden Spiele im Wald und auf Wiesen gespielt. Dabei sind Insektenstiche und 
Zeckenbisse nicht ausgeschlossen.
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Anhang 2: Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

besonderer Kategorien von teilnehmenden Kindern


Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie jene Ihres Kindes ist uns ein besonderes 
Anliegen. Wir verarbeiten diese Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen. 


Einwilligung 
Sie stimmen hiermit als Obsorgeberechtigte/r zu, dass folgende personenbezogenen Daten Ihres 
Kindes zur Durchführung des Aufnahmeverfahrens sowie zur bestmöglichen Betreuung Ihres 
Kindes in unserer Obhut verarbeitet werden:


• Gesundheitsdaten (z.B. bekannte Allergien)


• Daten über die Kindesentwicklung


• Anforderungen für die Teilnahme in Wald und Natur (z.B. psychologische und ärztliche 
Gutachten).


Ihre Einwilligung kann jederzeit von Ihnen persönlich, per E-Mail an benedictsteirer@gmail.com 
oder telefonisch unter +43 676 5842272, widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.


Mit Unterzeichnung dieses Anhangs willige ich/willigen wir ausdrücklich in die Verarbeitung 
der obengenannten, personenbezogenen Daten besonderer Kategorien nach DSGVO 
meines/unseres Kindes ein.  
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Anhang 3: Datenschutzerklärung


Achtung: Diese Datenschutzerklärung ist nur eine Erklärung darüber, was mit den 
personenbezogenen Daten des Vertragspartners / Kunden geschieht, etc, ist von einer 
datenschutzrechtlichen Einwilligung jedoch zu trennen. Sollte eine solche erforderlich sein, ist 
diese separat einzuholen. Muster finden Sie hier: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Einwilligungserklärung! 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien  fallen:
1

• Name 

• Beruf/Berufsbezeichnung,

• Geburtsdatum, 

• Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, 

• Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, etc.) 

• Bankverbindungen, Kreditkartendaten, 

• …


Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese Daten auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken:


• Betreuung des Kunden sowie 

• für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, 

Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum 
Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige 
Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis).


Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre 
Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten.  

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen 
nicht abschließen.


Wir speichern Ihre Daten solange der Vertrag mit dem Verein Wurzelschrat gültig ist. 

Für diese Datenverarbeitung ziehen wir Auftragsverarbeiter heran. 
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